Die Lohn- und Zulagenordnung für die Arbeiter

im Güterbeförderungsgewerbe Österreichs

ab 1.1.2006
Lohn- und Zulagenordnung 
A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne

a) bei Betriebszugehörigkeit bis zu fünf Jahren,
b) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünf Jahren bis zu zehn Jahren,
c) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zehn Jahren bis zu fünfzehn Jahren
d) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünfzehn Jahren bis zu zwanzig Jahren
e) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zwanzig Jahren.

	Lohnkategorie
	
	Normal-

Stundenlohn €
	Normal-

Wochenlohn €
	Normal-

Monatslohn €

	1. Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer, Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht
	a)
b)
c)
d)
e)
	6,45

6,61

6,77

6,92

7,11
	258,00

264,40

270,80

276,80

284,40
	1.115,85

1.143,53

1.171,21

1.197,16

1.230,03


	2. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen
	a)
b)
c)
d)
e)
	6,61

6,77

6,92

7,14

7,31
	264,40

270,80

276,80

285,60

292,40
	1.143,53

1.171,21

1.197,16

1.235,22

1.264,63


	3. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen
	a)
b)
c)
d)
e)
	6,69

6,84

7,03

7,22

7,39
	267,60

273,60

281,20

288,80

295,60
	1.157,37

1.183,32

1.216,19

1.249,06

1.278,47


	4. Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Partieführer und Platzmeister
	a)
b)
c)
d)
e)
	6,77

6,92

7,14

7,31

7,47
	270,80

276,80

285,60

292,40

298,80
	1.171,21

1.197,16

1.235,22

1.264,63

1.292,31


	5. Kraftfahrer mit Lenkerausbildung auf Grund der §§ 2, 11 und 14 des Gefahrgutbeförderungs-gesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998 i.d.g.F., an den Kalendertagen, an denen ein Einsatz zur Beförderung gefährlicher Güter erfolgt, sowie Kraftfahrer, die zur Führung von Kränen ab 10 Metertonnen (Hebeleistung) eine Prüfung abgelegt haben, und Professionisten mit abgeschlossener Lehrausbildung - bei ausschließlicher Verwendung als solche - nach den Kollektivverträgen für die betreffende Berufsgruppe, jedoch mindestens 
	a)
b)
c)
d)
e)
	6,92

7,14

7,31

7,47

7,64
	276,80

285,60

292,40

298,80

305,60
	1.197,16

1.235,22

1.264,63

1.292,31

1.321,72


	6. Berufskraftfahrer mit 
Lehrabschlussprüfung
	

	a) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen


	a)
b)
c)
d)
e)
	6,77

6,92

7,14

7,31

7,47
	270,80

276,80

285,60

292,40

298,80
	1.171,21

1.197,16

1.235,22

1.264,63

1.292,31

	b) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen


	a)
b)
c)
d)
e)
	6,96

7,11

7,31

7,49

7,64
	278,40

284,40

292,40

299,60

305,60
	1.204,08

1.230,03

1.264,63

1.295,77

1.321,72

	c) Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge


	a)
b)
c)
d)
e)
	7,14

7,31

7,47

7,66

7,82
	285,60

292,40

298,80

306,40

312,80
	1.235,22

1.264,63

1.292,31

1.325,18

1.352,86


Fachlich einschlägig ausgebildete Berufskraftfahrer, die Lehrfahrten durchführen, erhalten für diese Zeit einen Zuschlag von 10% ihres jeweiligen Stundenlohns.

	
	im 1. Lehrjahr
	im 2. Lehrjahr
	im 3. Lehrjahr
	im 4. Lehrjahr

(Doppellehre)

	Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt 
	
475,00
	
670,00
	890,00
	
1.015,00


C. Tages- und Nächtigungsgelder, Zulagen

1. Tages- und Nächtigungsgelder im Inland

Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand bei Dienstleistungen außerhalb des Dienstortes (Betriebsstätte, Werksgelände, Lager usw.) werden Tages- und Nächtigungsgelder gewährt. Das Tagesgeld beträgt € 25,00 pro Tag. Dauert die Abwesenheit vom Dienstort mehr als drei Stunden, gebührt für jede angefangene Stunde 1/12 des Tagesgeldes; bis drei Stunden Abwesenheit vom Dienstort gebührt kein Tagesgeld. Im Fall einer Nächtigung gebührt ein Nächtigungsgeld von € 15,00. Sofern dem Dienstnehmer eine entsprechend ausgestattete Schlafkabine nicht zur Verfügung steht, werden die tatsächlichen, durch Rechnung nachgewiesenen Kosten vergütet.
2. Tages- und Nächtigungsgelder im Ausland

a) Für den ausländischen Streckenabschnitt entfallen alle für das Inland vorgesehenen Tages- und Nächtigungsgelder.

b) Für jeden angefangenen Tag des Aufenthaltes im Ausland hat der Dienstnehmer Anspruch auf Tagesgelder der Gebührenstufe 2a und im Fall einer Nächtigung auf Nächtigungsgelder der Gebührenstufe 2a. Die Höhe richtet sich nach der Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland auf Grund der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133 in der jeweils geltenden Fassung.

Bei einer notwendigen Nächtigung, deren Kosten höher als die Nächtigungsgebühr der Gebührenstufe 2a liegen, werden die tatsächlichen Kosten - durch Rechnungslegung nachgewiesen - vergütet.

c) Der Anspruch auf Tages- und Nächtigungsgelder im Ausland besteht nicht für Fahrten, die kürzer als 5 Stunden im Ausland verbracht werden, sofern der Lenker am selben Tag ins Inland zurückkehrt, sowie für Fahrten, bei denen die Durchfahrtstrecke Salzburg-Lofer und Sillian-Brenner durchfahren werden. Für diese Fahrten gelten die für den inländischen Streckenabschnitt vorgesehenen Bestimmungen.

d) Hält ein Arbeitnehmer seine Wochenendruhe im Ausland, gebührt ihm für solche Zeiten, für die kein Entgelt-, aber auch kein Ersatzruhezeitanspruch gegeben ist, als Aufwandsentschädigung das jeweilige Tages- oder Nächtigungsgeld der Stufe 3 gemäß der Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland auf Grund der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133 in der jeweils geltenden Fassung.

3. Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulage:

a) Für das Zutragen und Verladen oder Abtragen und Entladen folgender Gegenstände gebührt pro Stück und Arbeitspartie folgende Zulage:

Klaviere oder Kassen:









€ 13,09
Andere Schwergüter von 250 bis 500 Kg:






€ 11,00
Schwergüter ab 500 Kg: Zulage nach freier Vereinbarung, jedoch mindestens 


€ 15,61
Die Zulage gebührt nicht, wenn es sich um rollfähige Güter (ausgenommen Müllentsorgung), volle oder leere Kabeltrommeln, Sand, Baumaterialien und ähnliches handelt. 

Für die Durchführung von Autotransporten gebührt beim Einsatz eines Spezialfahrzeuges eine Erschwerniszulage von € 4,08 pro Einsatztag (ausgenommen Abschlepp- und Pannendienste).

b) Bei Übersiedlungen und Möbeltransporten gebührt für das Be- und Entladen von Wagen (einmal zur Hand) oder im Lokalverkehr und im Nahverkehr bis 150 km (zweimal zur Hand) pro -Arbeitspartie und Wagenmeter ein Metergeld von € 7,12. Bei Übersiedlungen im Fernverkehr über 150 km (zweimal zur Hand) gebührt pro Arbeitspartie und Wagenmeter ein Metergeld von € 12,47.

c) Für das bloße Umtragen (Umstellen) von Klavieren oder Kassen innerhalb betriebsfremder Räumlichkeiten gebührt pro Stück und Arbeitspartie:

Im gleichen Stockwerk:


€ 7,12
In verschiedenen Stockwerken: 

€ 7,12 zuzüglich eines Zuschlages pro Stockwerk von € 4,08





höchstens € 10,26
d) Dienstnehmer erhalten für folgende Tätigkeiten eine Schmutzzulage von 10% des jeweiligen KV-Lohnes:

- 
Beseitigung von Müll und Fäkalien,

- 
Be- und Entladung oder Verpackung von offenen Gütern wie Erdfarbe, Häute, Hornabfälle, Gips, Glaswolle, Glasscherben, Kalk, Karbid, Kreide, Kunstdünger, Naphthalin, Ruß, Teersplitt, Zement und festen Brennstoffen,

- 
Dienstverrichtung in Werkstätten oder bei der Mülltrennung i.S. der abfallrechtlichen Vorschriften bei erheblicher Verschmutzung der eigenen Person oder der Kleidung

Die Schmutzzulage gebührt nicht bei mechanischer Be- und Entladung (ausgenommen Hausmüll, Mülltrennung und Fäkalien).
